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Artikel I-12: Ausschließliche Zuständigkeiten

(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit für die Festlegung der Wettbewerbsregeln

im Binnenmarkt sowie in den folgenden Bereichen:

− die Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben,

− die gemeinsame Handelspolitik,

− die Zollunion,

− die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik.

(2) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler
Übereinkommen, wenn ein solcher Abschluss in einem Rechtsakt der Union vorgesehen ist, er
notwendig ist, damit die Union ihre Zuständigkeit auf interner Ebene ausüben kann oder soweit er
einen internen Handlung Rechtsakt der Union berührtbeeinträchtigt.

Explanation (if any) :

Absatz 1: Die Wettbewerbsregeln im Binnenmarkt gehören zu den geteilten Kompetenzen

zwischen der Union und den Mitgliedstaaten. Der Ministerrat hat mit der Verordnung 1/03

die Dezentralität und Subsidiarität als wesentliche Prinzipien der Anwendung des

Wettbewerbsrechts festgeschrieben und damit bewusst Spielräume für die Gestaltung des

Wettbewerbsrechts in den Mitgliedstaaten eingeräumt. Damit wurde eine Balance zwischen

Wettbewerbsregeln auf der EU-Ebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten erreicht sowie

den unterschiedlichen verfahrensrechtlichen Systemen und Kulturen in den Mitgliedstaaten

Rechnung getragen.



Absatz 2: Da fast alle Übereinkommen in irgendeiner Weise eine interne Handlung der Union

„berühren“ können, würde dies weit über die AETR-Rechtsprechung des EuGH

hinausgehen. In Anlehnung an diese Rechtsprechung sollte daher formuliert werden: „ ...

oder soweit er einen internen Rechtsakt der Union beeinträchtigt.“


